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RS OGH 1964/12/15 8Ob347/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1964

Norm

KO §31 Abs1 Z2

Rechtssatz

Wegen Nichteinlösens zweier Wechsel am Fälligkeitstag muß Zahlungsunfähigkeit noch nicht bekannt sein. Deshalb

besteht noch keine Erkundigungsp8icht über die Zahlungsfähigkeit des Wechselschuldners, der sich dann zur

Ratenzahlung verpflichtet und die Raten eingehalten hat.
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